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Wo uns der Schuh drückt

Wege sind klar –
sie müssen auch

beschritten werden

Zumindest versprochen hat
dies die Parlamentarische
Staatssekretärin Angelika Mer-
tens auf einem Parlamentari-
schen Abend in Berlin. Das Ge-
werbe hofft darauf und will
nicht nach angemessener Zeit
feststellen müssen, dass hier 
eine Chance vertan wurde. 
Zu viel Vorarbeit, Abstimmung
untereinander und Festlegung
auf gemeinsame Ziele steckt in
dem Abschlussbericht. Zumal
das Forum im Frühjahr letzten
Jahres von Bundesverkehrsmi-
nister Manfred Stolpe selbst
eingesetzt worden war. Doch
ein erster Schritt nach Überga-
be des Schlussberichts stimmt
nicht optimistisch. Im Verkehrs-
ausschuss des Bundestages
wurde der Antrag auf Vorlage
eines Wasserstraßenausbau-
gesetzes abgelehnt.

Knapp zwei Jahre sind ver-
gangen, seit die erste um-
fassende Bestandsaufnahme
über die Lage der Binnen-
schifffahrt und über ihre Zu-
kunftspotenziale auf den Tisch
kam. Gemeint ist das Planco-
Gutachten.

Schon mit diesem Gutachten
wurde eines sehr deutlich: Die
deutsche Binnenschifffahrt lei-
det unter einer Abwärtsspirale.
Diese entsteht durch die Abfol-
ge von schwacher Rentabilität

über Investitionsschwäche bis
zur Innovationsschwäche. Klar
aufgelistet, nannte das Gut-
achten mehrere Zielsetzungen
und Einzelmaßnahmen – alle
mit dem Ziel, den Verkehrsträ-
ger Binnenschifffahrt und das
deutsche Binnenschifffahrtsge-
werbe zu stärken.

Dasselbe Resultat brachte im
Grunde die Beratung im „Fo-
rum Binnenschifffahrt und Lo-
gistik“ hervor. Der Tenor: Eine
Stärkung des Systems Wasser-
straße verlangt ein ganzes
Maßnahmenbündel, das von
der Politik geschaffen werden
müsse.

Sie umzusetzen sei nicht
leicht, war jetzt bereits aus dem
BMVBW zu hören, denn für In-
frastrukturmaßnahmen fehle
das Geld, deshalb stünden
nicht neue Maßnahmen im
Vordergrund, sondern es sei
vorrangig, die Stilllegung von
laufenden Maßnahmen zu ver-
meiden. 

Aber auch dann kommt die
Politik nicht um die Beantwor-
tung der grundlegenden Frage
herum: Hat der Erhalt der deut-
schen Binnenschifffahrtsflotte
eine Priorität? Oder will sie auf
den Wertschöpfungsverbund
Binnenschifffahrt verzichten?
Die Antwort lässt sich am Han-
deln festmachen.

Aus dem Inhalt:
• Fusion mit der BGF
• Betriebssicherheits-

verordnung
• Trittsicherheit
• Die BGF im Internet
• Neue Serie:

Gewerbezweige
der BGF

Erkenntnisse nutzen nur dann, wenn aus ihnen auch Handeln
erwächst. Daran müssen sich jetzt Bundes- und Landespolitiker
messen lassen. Denn sie halten inzwischen den Schlussbericht
des „Forums Binnenschifffahrt und Logistik“ in Händen. Alle
beteiligten Verbände geben mit diesem Bericht Handlungs-
empfehlungen – werden sie von der Fachpolitik geprüft und
umgesetzt?

„Soll die Binnenschifffahrt bleiben?“
Forum übergab seinen Abschlussbericht ans Ministerium

Über mehrere Monate hatten
die Mitglieder des „Forums für
Binnenschifffahrt und Logistik“
immer wieder getagt. Im Janu-
ar war die Arbeit getan, und
das Bundesverkehrsministerium
erhielt aus den Händen von
Heiner Brixner und Erich Staake
den Abschlussbericht des „Fo-
rums“. Die beiden Vorsitzenden
betonten, dass als Resultat eine
Strategie vorgeschlagen wird –
eine Strategie, die sich an den
Anforderungen aller an der
Transportlogistik Beteiligter
ausrichtet.

In mehreren Besprechungs-
runden hatten sich die Teilneh-
mer des „Forums“ aus acht Ver-
bänden des Transportgewer-
bes und der Binnenschifffahrt
im Besonderen, aber auch des
Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie (BDI) und der
Gewerkschaft ver.di, auf kon-
krete Handlungsempfehlungen
verständigt. Darunter sind
Maßnahmen zur Verbesserung
der Wettbewerbssituation wie
auch zum Ausbau der Wasser-

straßen zu finden, aber auch
die bekannte Forderung, den
Paragraf 6 Einkommenssteuer-
gesetz zu ändern. Dabei geht
es um die Stundung von Ein-
kommenssteuerzahlungen auf
Buchgewinne beim Verkauf ei-
nes Schiffs und entsprechender
Re-Investition des Veräuße-
rungsgewinns.

Es geht aber auch um ein kla-
res Signal aus Berlin an das Ge-
werbe. Im Abschlussbericht
heißt es nämlich: „Die Politik
muss heute entscheiden, ob sie
dem Erhalt einer deutschen Bin-
nenschifffahrtsflotte Priorität ein-
räumt und entsprechend kurz-
fristig neue Rahmenbedingun-

gen auch unter Berücksichtigung
der nationalen Beschäftigungs-
wirkung setzt – oder ob sie auf
den Wertschöpfungsverbund
Binnenschifffahrt verzichten will“.

Der Abschlussbericht ist eine
Fortsetzung des im Jahr 2003
durch das Bundesverkehrsmi-
nisterium in Gang gebrachten
„Planco-Gutachtens“ unter an-
deren Vorzeichen. So geht es
um die gesamtwirtschaftliche
Perspektive der Logistik und des
Logistikstandorts mit besonde-
rer Würdigung der Binnen-
schifffahrt.

Im Bundesverkehrsministe-
rium nahmen Iris Gleicke und
Angelika Mertens, die beiden
Staatssekretärinnen, den Be-
richt entgegen. Als schon am
anderen Tag im Verkehrsaus-
schuss des Bundestages ein 
Antrag zur Vorlage eines Was-
serstraßenausbaugesetzes ab-
gelehnt wurde, erklärte BDB-
Präsident Heinz Hofmann: „Da-
mit wurde die erste echte Chan-
ce, eine Handlungsempfehlung
umzusetzen, vergeigt.“

Die Wettbewerbssituation der deut-
schen Flotte muss gestärkt werden.
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Hallo
Fahrensleute!

Glücklich mit 
oder ohne Glyx?

Wer im Frühjahr eine 
Zeitschrift aufschlägt oder
die Gesundheitsseiten seiner
Zeitung aufmerksam stu-
diert, der kommt an Diät-
tipps nicht vorbei. Die neue
Frühjahrsmode lockt oder
die Aussicht auf einen Ur-
laub am Strand – da heißt es
schnell noch ein paar Pfund
abnehmen. In diesem Jahr
der Renner: Glyxdiäten,
Glyxtabellen, Glyxrezepte.
Was hat es damit auf sich
und was bedeutet dieser
Glyx eigentlich?

Mit Glyx ist der Glykämi-
sche Index gemeint. Er wur-
de in der Diabetesforschung
entwickelt, um die für Diabe-
tiker ungünstigen Auswirkun-
gen von kohlenhydrathalti-
gen Lebensmitteln auf den
Blutzuckerspiegel von Dia-
betikern bewertbar zu ma-
chen. Dafür wird die 
Blutzuckerkurve nach dem
Verzehr eines bestimmten
Lebensmittels über zwei
Stunden lang beobachtet. Je
schneller und höher der Blut-
zucker nun steigt, desto
höher ist der Glykämische
Index des Lebensmittels. Der
Körper reagiert darauf mit
der Ausschüttung des Hor-
mons Insulin, um den hohen
Blutzucker schnell wieder zu
senken. Durch das schnelle
Auf und Ab des Blutzucker-
spiegels entsteht schnell 
neuer Hunger.  

Nach bisherigem Wissen
haben Zucker, die meisten
Süßigkeiten, Limonaden und
Weißbrot einen hohen Glyx.

Aber auch Lebensmittel, die
bisher unter anderem wegen
ihres niedrigen Fettgehaltes
eher auf der „guten“ Seite
standen, wie Kartoffeln und
Reis ebenso. Gerade beim Reis
ist die Datenlage aber auch wi-
dersprüchlich: Reis kann so-
wohl der Gruppe mit hohem,
mittleren und niedrigem Glyx

zugeordnet werden – unab-
hängig davon, ob er weiß,
Langkorn, parboiled oder na-
tur ist. Hinzu kommt, dass die
Kombination mit anderen Le-
bensmitteln den GIyx stark 
verändern kann. Vollkornpro-
dukte haben eher einen niedri-
geren Glyx, Weißmehlproduk-
te eher einen höheren.

Bei manchem kommt da der
Gedanke, dass es sich doch
nur um einen neuen Werbegag
handelt. Da sowieso jeder et-
was anderes sagt und auch die
so genannten „Experten“ sich
oftmals widersprechen, lohnt
es sich nicht, sich um seine
Ernährung zu kümmern. Gut
beraten ist man damit aber 
sicherlich nicht, denn ernäh-

rungsbedingte Folgekrank-
heiten sind nun mal nicht
wegzudiskutieren.  Was soll
man also tun? 

Selbst wenn noch viele
Fragen offen sind, eines be-
stätigen fast alle Ernäh-
rungsratgeber: Limo, Eistee,
Kuchen, Teilchen, Kekse, Bur-
ger, Pommes und Co. tun 
unserem Körper nicht gut.
Egal ob der Grund nun der
hohe Glyx ist oder ob man
sie einfach als leere Kalo-
rienträger mit teilweise ho-
hem Fettgehalt einstuft.

Sicher scheint dagegen zu
sein:  Wer den Verzehr vor
allem an süßen Snacks und
Getränken sowie allgemein
an Fast Food deutlich redu-
ziert, dafür Obst und Gemü-
se häufiger auf den Teller
legt und sich regelmäßig
sportlich bewegt, braucht
sich über ein paar Kartoffeln
und den GIyx seiner Reissor-
te auf dem Teller keine
großen Sorgen zu machen,
sondern kann in Ruhe ab-
warten, zu welchen Schlüs-
sen die Experten letztendlich
kommen werden.

Weitere Infos dazu findet
man im Internet, zum Bei-
spiel auf www.next-line.de.
Einen schönen schlanken
Frühling wünscht Ihnen 

Ihre

„Geiz ist geil“, das gilt nur
bedingt für Rettungswesten.
Nach Einführung des gemein-
samen Marktes ist auch bei
den Rettungswesten-Herstel-
lern ein harter Kampf um
Marktanteile und Umsatzzah-
len entbrannt, besonders im
Freizeitbereich. Dass der Wett-
bewerb nicht zulasten der 
Sicherheit geht, dafür sorgt die
Baumusterprüfung durch eine
unabhängige Prüfstelle, die
durch das Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetz (GPSG)
bzw. die Europäische Richtlinie
für Persönliche Schutzausrüs-
tung (PSA) vorgeschrieben ist.
Die in den letzten Jahren ein-
geführten Rettungswesten im
unteren Preissegment bis ca.
100 € können daher nicht an
der Sicherheit sparen, dafür
aber an der Ausstattung und
am Komfort. Der Benutzer und
Käufer einer derartigen Ret-
tungsweste aus dem unteren
Preissegment muss sich be-
wusst sein, dass er einige
Nachteile wie fehlende Schutz-
hülle, mangelnden Komfort

und einfache Ausstattung in
Kauf nimmt. Entscheidend ist
hierbei die Auswahl, die auf
der Gefährdungsbeurteilung
basiert. Danach kann eine
preiswerte  Rettungsweste z. B.
für das Gastronomiepersonal
noch sinnvoll sein, für das nau-
tische Personal lässt sie diese
wegen der fehlenden Schutz-
hülle und mangelndem Trage-

komfort bei längeren Trage-
zeiten nicht mehr zu.

Einige Hersteller begrenzen
die Lebensdauer dieser Ret-
tungswesten von vornherein
z. B. auf nur 5 Jahre oder was
dann noch eher zu einer böse
Überraschung werden kann,
verweigern die weiter gehen-
de Freigabe nach einem der
ersten Wartungstermine we-
gen Schäden am Schwimmkör-
per oder Verschleiß der Be-
schläge. Es ist daher auch eine
Frage der Wirtschaftlichkeit,
ob man sich im unteren Preis-
segment orientiert und dann
nach 3 Jahren eine neue Ret-
tungsweste beschafft oder
aber eine Rettungsweste kauft,
die nur unwesentlich teurer ist,
dafür aber 10 Jahre Lebens-
dauer verspricht und eine dem
jeweiligen Einsatzzweck ent-
sprechende, komfortable Aus-
stattung hat. Geiz ist dann viel-
leicht geil, aber man sollte sich
vorher genau über die Kondi-
tionen erkundigen.

Bei Rettungswesten
ist Sicherheit wichtig
Mehrere Nachteile bei Billigwesten

Billig ist nicht immer günstig.

Nicht an Sicherheit
sparen

Neue Mitglieder
im Polizeibeirat

Im Land Nordrhein-Westfa-
len gibt es Polizeibeiräte als
Bindeglied zwischen der Bevöl-
kerung und der Polizei. Die
BGF kann dazu einen Vertreter
und einen Stellvertreter ent-
senden. Der Vorstand der BGF
hat für den Polizeibeirat der
Wasserschutzpolizei Nord-
rhein-Westfalen als Mitglied
Georg Hötte und als Stell-
vertreter Karl-Maria Schaefer
benannt.

Informationen
zum Umgang mit
Gefahrstoffen

Mit dem Schwerpunkt Um-
gang mit Gefahrstoffen be-
schäftigt sich die Veröffentli-
chung: „Gefahrstoffe 2005“.
Darin wird die neue Gefahr-
stoffverordnung, die seit dem
1. Januar 2005 in Kraft ist, in
ihren Grundzügen vorgestellt. 
Weitere Informationen sind:
● Aktualisierte und ergänzte

Liste Branchenregelungen
mit Angabe der Fundstellen
und Ansprechpartner

● Messstellen
● Grundlegende Schutzmaß-

nahmen für die Tätigkeit mit
Gefahrstoffen

● Vorgaben der neuen Ge-
fahrstoffverordnung zu ar-
beitsmedizinischen Vorsor-
geuntersuchungen

● Fristen nach der Unfallver-
hütungsvorschrift „Arbeits-
medizinische Vorsorge“

● Definitionen nach der neuen
Gefahrstoffverordnung

Das Buch ist beim Universum-
Verlag (www.universum.de) er-
hältlich und kostet 5,25 Euro.

Blick in den Schleppkanal.

Leistungsfähig und interna-
tional anerkannt: Die seit 1953
bestehende Schiffbau-Ver-
suchsanstalt (SVA) in Potsdam
betreibt Forschung für Schiff-
und Wasserbau und Verkehrs-
wesen. Die Arbeit der SVA um-
fasst Forschung und Entwick-
lung auf dem Gebiet der
Schiffshydrodynamik und In-
genieursleistung, Beratungen
zu Modelluntersuchungen, Stu-
dien, Wirtschaftsuntersuchun-
gen und Gutachten zur Ver-
kehrsinfrastruktur.

Die sächsischen Binnenhä-
fen Oberelbe zum Beispiel er-
teilten der SVA den Auftrag, hy-

drodynamische Kennwerte ei-
nes flach gehenden Schubver-
bandes mit Schaufelantrieb zu
ermitteln. Bei dieser vom Bun-
desministerium für Bildung und
Forschung geförderten Unter-
suchung wurden in Freifahrten

die Eintauchtiefe des Schaufel-
rades gemessen und die Wir-
kung des Antriebssystems un-
tersucht. Als Ergebnis konnte
eine Leistungseinsparung von
8 Prozent ermittelt werden. Die

Kombination aus Schaufelan-
trieb und flach gehendem
Schubleichter kann also eine
technisch mögliche Alternative
zu derzeit eingesetzten Schub-
verbänden sein. 

Bei der SVA in Potsdam ste-
hen hoch spezialisierte Fach-
leute,  Versuchsanlagen und
Messtechnik mit einer 280 Me-
ter langen Schlepprinne (9 Me-
ter breit, 4,5 Meter tief) bereit.
Möglich sind in eigenen Werk-
stätten auch Herstellung von
Schiffsmodellen aus Holz oder
Paraffin, Modellpropellern,
Strömungskörpern, Antriebs-
und Messsystemen.

Sparen durch Schaufelrad
im Schubverband
Potsdamer Versuchsanstalt ermittelte hydrodynamische Werte

Bei Freifahrten 
Eintauchen messen 

Seit Inkrafttreten des Ar-
beitsschutzgesetzes 1996 gibt
die BGF die Broschüre „Ar-
beitsschutzgesetz und Rechts-
verordnungen“ heraus. Sie 
enthält die Rechtsgrundlagen
zum staatlichen Arbeits- und
Gesundheitsschutz. Zum 1. Ja-
nuar hat es einige gravierende
Änderungen gegeben. Des-
halb wurde die Broschüre nun
aktualisiert und liegt mit den
Änderungen des Jahres 2005
vor. 

In der Broschüre sind die
Rechtsnormen im Volltext auf-
geführt. Sie werden zweispal-
tig dargestellt. Die linke Spalte
enthält den Rechtsnormentext,
auf der rechten ist die Kom-
mentierung zum jeweiligen Pa-
ragrafen abgedruckt.

Neben dem Arbeitsschutz-
gesetz enthält die Broschüre
die Verordnung über Sicher-
heit und Gesundheitsschutz bei

der Benutzung persönlicher
Schutzausrüstungen bei der
Arbeit (PSA-Benutzungsver-
ordnung), die Lastenhand-
habungsverordnung, die Bild-
schirmarbeitsverordnung, die
Arbeitsstättenverordnung so-
wie die  Betriebssicherheitsver-
ordnung in den seit dem 

1. Januar 2005 gültigen Fas-
sungen.

Zum Geräte- und Produktsi-
cherheitsgesetz findet sich eine
einführende Erläuterung und
zur Gefährdungsbeurteilung
nach dem Arbeitsschutzgesetz
eine ausführliche Beschrei-
bung zum Vorgehen. 

Die Broschüre „Arbeits-
schutzgesetz und Rechtsverord-
nungen” richtet sich an alle, die
mit dem Thema Arbeitsschutz
zu tun haben. Die Broschüre er-
halten Sie über die GSV
GmbH, dem Medienversand
der BGF, Postfach 50 02 29,
22702 Hamburg, Fax (0 40)
3980-10 40. Bitte geben Sie 
dabei Ihre Mitgliedsnummer
an. Mitgliedsunternehmen der
BGF erhalten bis zu drei Exem-
plare der Broschüre kostenlos,
jedes weitere Exemplar kostet 
5 Euro. Nicht-Mitglieder zahlen
6 Euro. Die Preise gelten zzgl.
MwSt. und Versandkosten. 

Neue Informationen zum Arbeitsschutz
Rechtsgrundlagen zum Arbeitsschutzgesetz

So sieht die neue Broschüre aus.

Ein-Euro-Jobber sollten Ar-
beitsunfälle auch dann regis-
trieren lassen, wenn ein Arzt-
besuch auf den ersten Blick
nicht nötig erscheint. Darauf
weist der Hauptverband der
gewerblichen Berufsgenossen-
schaften (HVBG) hin. Ein Ein-
trag in das Verbandbuch er-
leichtert in Zweifelsfällen den
versicherungsrechtlich nötigen
Nachweis, etwa wenn sich die
Folgen eines Arbeitsunfalls erst
nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses als gravierend
herausstellen.

Ein-Euro-Jobs sind gemein-
nützige Tätigkeiten, die seit
Jahresbeginn im Rahmen der
Arbeitsmarktreformen unter
dem Stichwort Hartz IV einge-
führt wurden. Seit 1. Januar
können Bezieher des neuen Ar-
beitslosengeldes II ein solches
Arbeitsverhältnis annehmen.
Wie andere Arbeitnehmer
auch stehen sie dabei unter
dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung.

Passiert während einer sol-
chen Tätigkeit ein Arbeitsun-
fall, muss dieser wie bei allen

anderen Beschäftigten auch,
der für die jeweilige Einsatz-
stelle zuständigen Berufsge-
nossenschaft (BG) oder Unfall-
kasse gemeldet werden, wenn
die Arbeitsunfähigkeit länger
als drei Tage dauert. Wie bei
allen Beschäftigten gilt auch
bei den Ein-Euro-Jobs: Auch
die Wege zur Arbeit und
zurück nach Hause stehen un-
ter dem Schutz der gesetzli-
chen Unfallversicherung.

Unfallschutz bei den Ein-Euro-Jobs
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Doppelregelungen haben ausgedient

Betriebssicherheits-
verordnung

Prüfung der
Arbeitsmittel

Änderungen durch
EG-Richtlinien

Die Betriebsicherheitsver-
ordnung (BetrSichV) ist bereits
zum 3. Oktober 2002 in Kraft
getreten. Die Auswirkungen für
die Arbeit an Bord der Binnen-
schiffe sind kaum spürbar ge-
worden. Im Folgenden soll
dargestellt werden, warum das
so ist und in welchem Umfang
zukünftig der Einfluss der Betr-
SichV für den Alltag an Bord
doch zunimmt.

Das nationale Betriebssi-
cherheitsrecht ist in den ver-
gangenen Jahren durch zahl-
reiche EG-Richtlinien stark
verändert worden. Damit wur-
den auch die Rechtsvorschrif-
ten der EU-Mitgliedsstaaten
für das Inverkehrbringen von
Produkten und deren Betrieb
harmonisiert. Besonders deut-
lich wurde die Verdrängung
nationaler Vorschriften durch
europäische Beschaffenheits-
anforderungen zuletzt im Be-
reich der Maschinen.

Die BetrSichV verfolgt daher
drei Hauptziele:
– Umsetzung mehrerer EG-

Richtlinien in nationales
Recht,

– einheitliches betriebliches Si-
cherheitsrecht, bei klarer
Trennung von Beschaffen-
heit und Betrieb sowie Neu-
ordnung im Bereich der
überwachungsbedürftigen
Anlagen und

– Neuordnung des Verhältnis-
ses zwischen staatlichem 
Arbeitsmittelrecht und be-
rufsgenossenschaftlichen
Unfallverhütungsvorschrif-

ten, um bestehende Doppel-
regelungen beseitigen zu
können.
Mit der BetrSichV wird der

mit der Änderung des Geräte-
sicherheitsgesetzes im Jahr
2000 eingeschlagene Weg der
Vereinheitlichung und Moder-
nisierung der Arbeitsschutzvor-
schriften konsequent fortge-
setzt. 

Für die Binnenschifffahrt
stellt sich die Frage: Gilt die 
Betriebssicherheitsverordnung
auch hier? In Paragraf 1 Ab-
satz 5 wird geregelt

„. . . verkehrsrechtliche Vor-
schriften des Bundes bleiben
unberührt, soweit sie Anforde-
rungen enthalten, die über die

Vorschriften dieser Verord-
nung hinausgehen.“

Als verkehrsrechtliche Vor-
schriften des Bundes sind zu
nennen:
– Rheinschiffsuntersuchungs-

ordnung,
– Binnenschiffsuntersuchungs-

ordnung,
– ADNR.

Überall, wo in diesen Ver-
ordnungen schon Regelungen
enthalten sind, die mindestens
das Schutzniveau haben wie in
der BetrSichV gefordert, gelten
die verkehrsrechtlichen Anfor-
derungen und nicht die der
BetrSichV. 

Dies gilt z. B. für den Bereich
der Prüfungen. Diese sind in
Paragraf 10 der BetrSichV  ge-
regelt. Danach hat der Arbeit-
geber sicherzustellen, dass 
Arbeitsmittel vor der ersten 
Inbetriebnahme geprüft wer-
den. Die Prüfung darf nur von
hierzu befähigten Personen
durchgeführt werden. Wieder-
holungsprüfungen sind not-
wendig, wenn Arbeitsmittel
Einflüssen unterliegen, die
Schäden verursachen, die wie-
derum zu gefährlichen Situa-
tionen führen können. Ebenso
sind Wiederholungsprüfungen
notwendig, wenn außerge-
wöhnliche Ereignisse stattge-
funden haben, die schädigen-
de Auswirkungen auf die
Sicherheit des Arbeitsmittels
haben können. Außergewöhn-
liche Ereignisse können insbe-
sondere Unfälle, Veränderun-

gen an den Arbeitsmitteln, län-
gere Zeiträume der Nichtbe-
nutzung der Arbeitsmittel oder
Naturereignisse sein. Auch
nach Instandsetzungsarbeiten,
welche die Sicherheit der Ar-
beitsmittel beeinträchtigen
können, ist eine Prüfung durch
befähigte Personen sicherzu-
stellen.

Die Betriebssicherheitsver-
ordnung spricht von „befähig-
ten Personen“; „Sachkundige“
und „Sachverständige“ sind
nicht mehr genannt. 

Wer ist nun „befähigte Per-
son“? Befähigte Person ist eine
Person, die durch ihre Berufs-
ausbildung, ihre Berufserfah-
rung und ihre zeitnahe berufli-
che Tätigkeit über die erfor-
derlichen Fachkenntnisse zur
Prüfung der Arbeitsmittel ver-
fügt. Für die Prüfung an Bord
der Schiffe bleibt jedoch – we-

gen des Paragrafen 1 Absatz 5
– alles beim Alten: Schläuche,
Feuerlöschanlagen, Druckbe-
hälter, Flüssiggasanlagen usw.
werden auch zukünftig von dem

Sachverständigen bzw. Sach-
kundigen wie bisher geprüft.
Das betrifft auch den Umfang
der Prüfung und die Daten der
wiederkehrenden Prüfung.

Die Betriebssicherheitsverordnung gilt auch für Schiffe.

Arbeitsmittel vor
Gebrauch prüfen 

Flüssiggasanlagen werden auch zukünftig von Sachverständigen geprüft.Auch Kräne müssen weiterhin geprüft werden.

Alles über Arbeitsmittel und Anlagen
Ausschuss für Betriebssicherheit gegründet – viele UVVen zurückgezogen

Mit der Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV) wer-
den im Bereich des staatlichen
Rechts die zurzeit über zahl-
reiche Verordnungen verstreu-
ten Arbeitsschutzanforderun-
gen für die Bereitstellung und
Benutzung von Arbeitsmitteln
und Anlagen, einschließlich
des Betriebes überwachungs-
bedürftiger Anlagen, in einer
einzigen Verordnung zusam-
mengefasst. Damit entsteht
erstmalig ein umfassendes,
widerspruchsfreies und mo-
dernes betriebliches Anlagen-
sicherheitsrecht.
Wesentliche Inhalte sind:
– Anwendungsbereich,
– Ausschuss für Betriebssi-

cherheit,
– Gültigkeit verkehrsrechtli-

cher Vorschriften,
– Prüfung von Arbeitsmitteln,
– Gefährdungsbeurteilun-

gen,
– Anforderungen an Arbeits-

mittel,

– Eigenverantwortung des
Unternehmers.
Die Verordnung gilt für alle

Arbeitsmittel, sowohl für die
Bereitstellung (Arbeitgeber-
pflichten) als auch für die Be-
nutzung (Arbeitnehmerpflich-
ten). Arbeitsmittel sind alle
Werkzeuge, Geräte, Maschi-
nen und Anlagen, also alles
vom Kugelschreiber bis zum

Angelpunkt 
Arbeitssicherheit
Binnenschiff – allerdings mit
Ausnahmen, z. B. für bestimm-
te Druckbehälter oder für Auf-
zugsanlagen.

Dreh- und Angelpunkt aller
Bemühungen um die Arbeitssi-
cherheit und den Gesund-
heitsschutz bleibt die vom Un-
ternehmer durchzuführende
Gefährdungsbeurteilung.

Da nach Inkrafttreten der
BetrSichV Doppelregelungen
mit bestehenden Unfallver-

hütungsvorschriften entstan-
den, wurde eine Vielzahl von
Unfallverhütungsvorschriften
zurückgezogen; der „Fahrens-
mann“ berichtete bereits. Da-
durch wird das Sicherheitsni-
veau nicht sinken, jedoch
verlieren die Sozialpartner
Einfluss bei der zukünftigen
Konkretisierung der Anforde-
rungen der BetrSichV:
Während bei Unfallverhü-
tungsvorschriften allein Arbeit-
geber und Arbeitnehmer über
deren Inhalt entscheiden und
wegen der Parität in der
Selbstverwaltung beide Seiten
einen Kompromiss erzielen
mussten, werden zukünftig die
ausfüllenden Regelungen in
den so genannten „TRBS –
Technische Regel für Betriebs-
sicherheit“ zu finden sein. Die-
se werden vom „Ausschuss für
Betriebssicherheit“ und dessen
Arbeitskreisen erarbeitet, und
dort sind die Sozialpartner nur
ein Mitglied unter vielen. Die Sicherheitschecks unterstützen die Gefährdungsbeurteilung.
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Neue UVVen kann man bestellen
Nach der Fusion gelten Unfallverhütungsvorschriften aus beiden BGen

„Wenn aus zwei Berufsgenos-
senschaften eine wird“, und al-
le bisherigen Mitgliedsunter-
nehmen der BSBG nun Mitglied
der BGF sind, was passiert
dann mit den UVVen? Mit der
Fusion der beiden Berufsgenos-
senschaften zum 1. Januar 2005
gelten in der neuen Berufsge-
nossenschaft für Fahrzeughal-
tungen (BGF) alle Unfallverhü-
tungsvorschriften, die früher bei
der (alten) Berufsgenossen-
schaft für Fahrzeughaltungen
und der Binnenschifffahrts-Be-
rufsgenossenschaft gegolten
haben. Die Liste erscheint lang.
Jedoch ist zu bedenken, dass

die Berufsgenossenschaft für
Fahrzeughaltungen eine Viel-
zahl unterschiedlichster Gewer-
bezweige hat – von den Möbel-
spediteuren bis zu den
Binnenschiffern, von den Luft-
fahrtunternehmen bis zu den
Reittierhaltungen, um nur einige
zu nennen. Für diese Gewerbe-
zweige finden jeweils nun die
einschlägigen Unfallverhü-
tungsvorschriften Anwendung.

Künftig werden Unfallverhü-
tungsvorschriften und berufsge-
nossenschaftliche Schriften
(BG-Regeln, BG-Informationen)
nicht mehr – wie es bei 
der Binnenschifffahrts-Berufs-

genossenschaft üblich war – bei
Neuerscheinen verschickt. Doch
Sie erhalten sie auch weiterhin,
aber nur auf Anforderung. Am
einfachsten ist es, Sie nutzen da-
zu das Bestellformular am Ende
des Mitteilungsblattes der BGF,
dem „SicherheitsPartner“. Ihn
erhält jedes Mitgliedsunterneh-
men achtmal im Jahr mit der
Verkehrsrundschau. Binnen-
schifffahrtsunternehmen erhal-
ten das Mitteilungsblatt und zu-
sätzlich den „Fahrensmann“.

Natürlich können Sie auch
Unfallverhütungsvorschriften
und BG-Regeln bei dem für Sie
zuständigen Technischen Auf-

sichtsbeamten oder auf der 
Homepage der Berufsgenos-
senschaft für Fahrzeughaltun-
gen (www.bgf.de, dort unter
der Rubrik Service/Medienka-
talog) bestellen.

Das „Bordexemplar“ – der
schmale dunkelblaue DIN-A5-
Ordner – behält auch weiterhin
seine Gültigkeit. Er enthält wie
bisher die Unfallverhütungsvor-
schriften, die im Bordbetrieb 
direkt Anwendung finden. Auch
wenn auf dem Deckblatt noch
„Binnenschifffahrts-Berufsge-
nossenschaft“ steht, die Unfall-
verhütungsvorschriften gelten
weiter! 

Der neue Gefahrtarif enthält
Gewerbezweige beider BGen

Struktur nach der Fusion – noch keine endgültige Aussage über Beiträge

Die Unfallgefahr in einem Gewerbezweig bestimmt den Beitrag mit.

Mit Wirkung vom 1. Januar
2005 wurde die Fusion der
BSBG mit der BGF vollzogen.
Ab diesem Zeitpunkt ist auch
der 23. Gefahrtarif der „neuen
BGF“ in Kraft getreten. In ihm
wurden die Gewerbezweige
beider ehemaligen Berufsge-
nossenschaften zusammenge-
führt.

Nach den Vorschriften des
Sozialgesetzbuchs (SGB) VII
müssen die Berufsgenossen-
schaften zur Abstufung der
Beiträge nach dem Grad der
Unfallgefahr durch einen Ge-
fahrtarif verschiedene Gefahr-
klassen bilden. Der Gefahrtarif
wird nicht für einzelne Unter-
nehmen, sondern für ganze
Gewerbegruppen erstellt. Auf
diese Weise entstehen Risiko-
gemeinschaften mit etwa glei-
cher Unfallgefahr. Nach den
gesetzlichen Vorschriften ist
spätestens alle sechs Jahre die
Entwicklung der Unfallbela-
stung und Entgelte in den ein-
zelnen Gewerbezweigen zu
überprüfen. 

Der 23. Gefahrtarif der
„neuen BGF“ wurde von den
Vertreterversammlungen der
BSBG und der BGF am 17. No-
vember 2004 beschlossen und
am 26. November 2004 vom
Bundesversicherungsamt, der
Aufsichtsbehörde der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaf-
ten, genehmigt.

Wie wurde er gebildet? Für
den 23. Gefahrtarif wurden die
Entschädigungsleistungen und
Entgelte der Jahre 1998 bis
2002 für jeden Gewerbezweig
festgestellt und ins Verhältnis
gesetzt. Das jeweilige rechneri-
sche Ergebnis dieser Gegen-
überstellung sind die „Belas-
tungsziffern“.

Bei der Bemessung der Ge-
fahrklassen für die Gewerbe-
zweige der ehemaligen BSBG
war zu berücksichtigen, dass
die Unternehmen der Binnen-
schifffahrt ihre Lasten selbst
tragen.

Da der Beitragsfuß der BGF
deutlich niedriger als der der
BSBG ist, mussten die errech-
neten Belastungsziffern der
Gewerbezweige aus dem Be-
reich der Binnenschifffahrt auf
das Beitragsfuß-Niveau der
BGF umgerechnet werden, um
zu risikogerechten Gefahrklas-
sen zu kommen. (Beispiel im
Kasten.)

Abweichend von dieser Vor-
gehensweise wurde die Ge-
fahrklasse für den gemeinsa-
men kaufmännischen und
verwaltenden Teil der „neuen
BGF“ auf 1,00 und für den Be-
reich „Personen mit Außen-
dienst“ auf 4,98 festgesetzt.

Die Beträge für die Unter-
nehmer- und Ehegattenpflicht-

versicherungen in den Binnen-
schifffahrtsunternehmen wer-
den ab dem 1. Januar 2005
nicht mehr nach einer einheitli-
chen Gefahrklasse berechnet,
sondern entsprechend den
Satzungsbestimmungen der
BGF. Danach wird die Versi-
cherungssumme  generell zu
einem Drittel nach der Gefahr-
klasse des kaufmännischen
und verwaltenden Teils und zu
zwei Dritteln nach der Gefahr-
klasse des technischen Teils
(Betriebsschwerpunkt) berech-
net. Die Mindestversicherungs-
summe beträgt zurzeit bundes-
weit 20.000 Euro.

Wegen der besonderen Art-
verwandtheit wurde der Ge-
werbezweig „Bootsvermie-
tung“ mit dem BGF-Gewer-
bezweig „Boothaus“ unter der
Schlüsselzahl 680 zusammen-
gefasst.  Für die betroffenen
Bootsvermietungsunternehmen
führt dies zu keinerlei beitrags-
mäßigen Nachteilen.

Dagegen sind im Gewerbe-
zweig „Taucher- und Bergungs-
unternehmen“ die Entschädi-
gungsleistungen erheblich an-
gestiegen. Gleichzeitig sind die
Entgelte zurückgegangen. Des-
halb hat sich die Belas-
tungsziffer gegenüber dem
letzten Gefahrtarif um rund 330
Prozent erhöht. Ein Anstieg des
Beitrages ist damit unvermeid-
lich. Um ihn nicht zu deutlich
ausfallen zu lassen,  wurde der
Gewerbezweig mit Wirkung

vom 1. Januar 2005 in die Ge-
fahrtarifstelle 14 (neben der
Güterschifffahrt) eingeordnet.
Auf diese Weise kann der An-
stieg des Beitrages für die Tau-
cher- und Bergungsunterneh-
men etwas abgefedert werden.

Auch beim Gewerbezweig
„Schiffsbefestigung“ war ein
erheblicher Anstieg der Belas-
tungsziffer zu verzeichnen. Da
eine Eingruppierung in die Ge-
fahrtarifstelle 14 eine zu starke
Beitragsmehrbelastung nach
sich ziehen würde, wurde der
Gewerbezweig „Schiffsbefesti-
gung“ mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2005 in eine eigene Ge-

fahrtarifstelle 15 eingeordnet.
Auf diese Weise entspricht die
zu erwartende Beitragsmehr-
belastung dem tatsächlichen
Unfallrisiko dieses Gewerbe-
zweiges.

Die Veränderung der Ge-
fahrklassen bedeutet nicht
zwangsläufig auch eine ent-
sprechende Änderung des Bei-
trages. In der Berechnungsfor-
mel für den Beitrag zur
Berufsgenossenschaft findet
sich neben dem Entgelt und
der Gefahrklasse noch der
Beitragsfuß als dritte Berech-
nungsgröße: Entgelt x Gefahr-
klasse x  Beitragsfuß geteilt
durch 1.000.

Der Beitragsfuß ergibt sich
aus der Gegenüberstellung
des Umlagesolls (Finanzbe-
darf für das Umlagejahr) und
den Gesamt-Beitragseinheiten

(Entgelt x Gefahrklasse, ad-
diert über alle Gewerbezwei-
ge). Der Vorstand setzt den Bei-
tragsfuß jährlich neu fest und
zwar genau in der Höhe, die
erforderlich ist, um die tatsäch-
lichen Aufwendungen der BGF
aus dem jeweiligen Umlage-
jahr gerecht auf alle Mitglieds-
unternehmen und Versicherten
zu verteilen. Gewinne darf die
Berufsgenossenschaft nicht er-
zielen.

Inwieweit eine veränderte
Gefahrklasse zu einem höhe-
ren oder niedrigeren Beitrag
führt, hängt also auch entschei-
dend davon ab, wie sich der
Beitragsfuß künftig entwickelt.
Da das Umlagesoll der BGF für
2005 erst im Frühjahr 2006 be-
kannt sein wird, kann zum jetzi-
gen Zeitpunkt keine gesicherte
Aussage über die konkrete Ver-
änderung des Beitrages in 
den einzelnen Gewerbezwei-
gen getroffen werden.

Wegen des überdurch-
schnittlichen Anstiegs der von
ihnen verursachten Belastun-
gen und damit ihrer Belas-
tungsziffern ist jedoch in den
Bereichen „Taucher- und 
Bergungsunternehmen“ und
„Schiffsbefestigung“ ein deutli-
cher Beitragsanstieg zu erwar-
ten. Bei der Berechnung des
Beitragsvorschusses für 2005
wird sich dies erstmals nieder-
schlagen. 

Die Abrechnung der Finan-
zierung der BGen erfolgt je-
weils im darauffolgenden Jahr
nachträglich. Wenn bekannt ist,
wie hoch die Aufwendungen
waren, werden die Abrechnun-
gen für das abgelaufenen Jahr
verschickt. Im Frühjahr 2005
erfolgt also die Abrechnung
der Umlage für 2004. Um die
laufenden Ausgaben bestrei-
ten zu können, wird für das lau-
fende Jahr ein Vorschuss auf
den Beitrag erhoben. Mit den
Bescheiden über die Abrech-
nung 2004 erhalten die Unter-
nehmen gleichzeitig einen Be-
scheid über die Höhe des
Beitragsvorschusses, den so ge-
nannten Beitragsvorschuss-Be-
scheid. Beide werden voraus-
sichtlich Anfang April 2005 an
die Mitgliedsunternehmen ver-
sandt.

Bis zum Jahre 2010 ein-
schließlich bleiben die Un-
ternehmen der Binnenschiff-
fahrt übrigens noch vom 
Beitrag zum Finanzausgleich
befreit.

Fragen im Zusammenhang
mit dem neuen Gefahrtarif be-
antworten gern die Mitarbei-
ter/innen der BGF in der Ver-
waltung in Duisburg (nur noch
bis Ende März 2005) sowie 
in der Mitgliederabteilung in
Hamburg.

Beitragsfuß 
der BSBG 
für 2004 

4,23
Geschätzter 
Beitragsfuß

der BGF
3,15

Bisherige
Gefahrklasse für die
Personenschifffahrt

12,00
Umgerechnete Ge-
fahrklasse für die

Personenschifffahrt
17,14

Beitrag 
je 1.000 Euro 

Entgelt 
50,76 €
Beitrag 

je 1.000 Euro 
Entgelt

53,99 €

Hier ein Rechenbeispiel*):

*) Bei diesem Rechenbeispiel sind evtl. Nachlässe oder Zu-
schläge nicht berücksichtigt.

x

x

=

=

Klaus Peter Röskes: ŒDie gelungene Fusion ist ein wichtiges Signal.•

Auch die Verbände der Binnenschifffahrt waren vertreten.

Das Zusammentreffen wurde zum regen Gedankenaustausch genutzt.

Betreuungs- und
Präventionsarbeit
sind die Stärken
Viele Gemeinsamkeiten deutlich

Nach der Fusion trat der
Vorstand der BGF in Duis-
burg vor die Presse und gab
einige Erläuterungen. Bei der
BGF begegnen sich Vertreter
aus Branchen, in denen viele
Ähnlichkeiten bestehen: Viele
Unternehmen sind Klein- und
Kleinstunternehmen. Die Un-
ternehmern, sind selbst aktiv
in die Betriebe eingebunden,
als selbstfahrender Unter-
nehmer im Güterkraftverkehr
oder in der Personenbeför-
derung ebenso wie als Parti-
kulier oder Fahrgastschiffer
in der Binnenschifffahrt. Die
Arbeitnehmer halten sich in
der Regel weit entfernt vom
Betriebssitz auf und überneh-
men Verantwortung für Fahr-
zeug, Personen oder die La-
dung, die sie befördern. 

Gemeinsamkeiten gibt es
auch bei den Konzepten zur
Betreuung der Unternehmen,
so dass die Zusammen-
führung problemlos möglich
war, wie der alternierenden
Vorsitzende des Vorstandes,
Manfred Rosenberg, beton-
te. Klaus Peter Röskes, der
amtierende Vorsitzende des
Vorstandes, machte deutlich,
dass gerade diese Betreuung
und die Prävention von Un-
fällen und arbeitsbedingten
Erkrankungen eine der Stär-
ken der Berufsgenossen-

schaften seien, die mit der
Fusion noch betont werde.
Auch in der neuen BG werde
man Betreuung aus einer
Hand anbieten und die
erfolgreiche Präventionsar-
beit weiter fortsetzen. Dank
erfolgreicher Konzepte
konnten beide BGen die Zahl
der bei ihr gemeldeten Un-
fälle drastisch senken. Daran
wird die vereinte BG intensiv
weiterarbeiten und damit
langfristig die Kosten senken. 

„Die gelungene Fusion ist
ein wichtiges Signal bei der
derzeitigen Diskussion um
die Zukunft der BGen. Sie
macht deutlich, dass die
BGen bereit für eine Neu-
strukturierung sind und diese
ohne Einschränkung der
Leistungsfähigkeit und so-
zialverträglich für die Mitar-
beiter in Angriff nehmen“,
machte Röskes deutlich.

Auch der Hauptgeschäfts-
führer des Hauptverbandes,
Dr. Joachim Breuer, stellte in
seinem Grußwort die Fusion
in einen Zusammenhang mit
der Gesamtentwicklung bei
den gewerblichen BGen.
„Mit der jetzt vollzogenen Fu-
sion haben die Berufsgenos-
senschaften begonnen, ihre
angekündigte Umstrukturie-
rung konkret umzusetzen.
Weitere Schritte folgen.“
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Gestolpert, gerutscht und
gestürzt wird in der Binnen-
schifffahrt meistens auf den
Verkehrswegen an Deck.
Grund genug, sich einmal
Gangborde, Decks, Aufstiege
und Niedergänge auf dem
Schiff genauer anzusehen. Art
und Zustand  des Bodenbela-
ges beeinflussen die Rutsch-
sicherheit.

In den Gangbords findet
man auf älteren Schiffen häufig
als Lauffläche glatten Stahl, der
nachträglich mit Schweißpunk-
ten versehen wurde. Die
Schweißpunkte (auch Warzen
genannt) nutzen mit den Jahren
jedoch ab und werden, auf den
ersten Blick kaum sichtbar, 
flacher.

Dadurch geht die rutschhem-
mende Wirkung verloren und
die Unfallgefahr steigt.

Auch profilierte Bleche, wie
Tränen- oder Quintettblech,
bieten nicht für alle Zeit einen
sicheren Auftritt. Sie können,

wie die Warzen, durch jahre-
lange Benutzung „abgewetzt“
werden. Mehrfaches Über-
streichen lässt mit der Zeit das
Profil in dicker Farbe ver-
schwinden, und die rutschhem-

mende Wirkung ist dahin. 
Spätestens vor dem dritten An-
strich muss die alte Farbe ent-
fernt werden. Ist ein Austausch
abgenutzter Profilbleche nicht
möglich, kann die rutschhem-
mende Wirkung mit Deckfarbe,
der Sand beigemischt wird,
wiederhergestellt werden.

Wenn die Trittflächen von
Treppenstufen an Deck abge-
nutzt sind, sollten sie ausge-
tauscht werden.

Besonders bewährt haben
sich Treppenstufen, die aus Git-
terrosten gefertigt sind. Auf 
ihnen kann sich keine Feuchtig-
keit ansammeln. Schnee und
Schmutz werden durchgetreten
und beeinträchtigen den siche-
ren Stand nicht.

Nicht immer wieder streichen
Praxistipp: Ausrutschen an Bord vermeiden

Altgewohnt und doch anders
Seminare der BGF stehen allen offen

Als Binnenschiffer fragen Sie
sich bestimmt: „Wie steht es
denn nach der Fusion mit der
BGF um unsere Seminare?
Gibt es die speziell auf die Bin-
nenschifffahrt zugeschnittenen
Lehrgänge weiterhin? Und wie
komme ich an die Lehrgänge
ran?“

Zunächst einmal vorausge-
schickt: Altbewährtes bleibt 
bestehen, und viel Neues
kommt hinzu. Die Seminar-
programme der ehemaligen
BSBG und BGF wurden zusam-
mengefasst und stehen nun 
allen Mitgliedsunternehmen
der neuen BGF offen. Das 
bedeutet, die speziellen Bin-
nenschifffahrts-Seminare wer-
den in gewohnter Form weiter-
geführt. Von Seminaren zu
allgemeinen Themen, egal von
welcher der beiden Berufs-
genossenschaften sie bisher
angeboten wurden, können
nun alle Branchen profitieren.
Für Binnenschiffer könnten z. B.
die Seminare für Führungs-
kräfte interessant sein oder 
Sie informieren sich über die

Ladungssicherung auf Stra-
ßenfahrzeugen, falls Sie auch
diesen Teil der Transportkette
anbieten.

Der Schulungszeitraum geht
jeweils vom Herbst bis zum Früh-
jahr des nächsten Jahres. Damit
Sie die Seminare rechtzeitig ein-
planen können, veröffentlichen
wir jetzt, im Frühjahr, die Semi-
nartermine für das nächste
„Wintersemester“. Spezielle Se-
minare für die Binnenschifffahrt
erscheinen wie gewohnt auch in
dieser Ausgabe des „Fahrens-
manns“. Das gesamte Seminar-
angebot erscheint in der April-
Ausgabe (3/2005) des
Mitteilungsblattes der BGF, dem 
„SicherheitsPartner“. 

Außerdem finden Sie es zeit-
gleich zum „SicherheitsPart-
ner“ auch im Internet unter
www.bgf.de. Dort hilft Ihnen
unter „Arbeits- und Gesund-
heitsschutz/Seminare“ eine
Suchmaschine, Ihr gewünsch-
tes Seminar zu finden. Und
wenn Sie möchten, melden Sie
sich mit der vorbereiteten 
E-Mail gleich online an.

Apropos Anmeldung: Bitte
melden Sie sich für Seminare
immer bei der für Sie zuständi-
gen Bezirksverwaltung (BV) an.
Welche das ist, erkennen Sie an
den ersten Ziffern Ihrer Mit-
gliedsnummer (z. B. 03 für die
BV3 in Hannover). Dort können
Sie auch Fragen zu den Semi-
naren stellen. Für alle Lehrgän-
ge rund um die Binnenschiff-
fahrt steht Ihnen nach wie vor
auch Herr Tappert in Duisburg
unter der Telefonnummer
(02 03) 295-2153 zur Verfü-
gung. Wie bisher gilt auch
zukünftig: Teilnahmeberechtigt
sind Versicherte und Unterneh-
mer der Mitgliedsbetriebe der
Berufsgenossenschft für Fahr-
zeughaltungen. Die Kosten der
Seminare einschließlich Anrei-
se-, Unterbringungs- und Ver-
pflegungskosten für die Teilneh-
mer trägt die Berufsgenossen-
schaft für Fahrzeughaltungen,
die Lohn- und Gehaltfortzah-
lung der Arbeitgeber.

Viel Spaß und Erfolg bei den
„alten“ und neuen Seminaren
der BGF!

Seminare 2005/2006
Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen, Referat Binnenschifffahrt

1. Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzseminare für Versicherte in der Binnenschifffahrt

Zielgruppe/Seminartitel Seminartermin Seminarort

Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Fortbildungsseminar 29. 05. 06 – 31. 05. 06 Sellinghausen

Sicherheitsbeauftragte

Grundseminar A für Sicherheitsbeauftragte 06. 03. 06 – 09. 03. 06 Sellinghausen

Grundseminar B für Sicherheitsbeauftragte 24. 04. 06 – 27. 04. 06 Sellinghausen

Fortbildungsseminar 28. 11. 05 – 30. 11. 05 Sellinghasuen

Betriebsratsmitglieder

Fortbildungsseminar 12. 06. 06 – 14. 06. 06 Sellinghausen

Berufsanfänger/Auszubildende

Einführungsseminar für Berufsanfänger 19. 09. 05 – 30. 09. 05 Duisburg
16. 01. 06 – 27. 01. 06

Fahrgastschiffer und Mitarbeiter in der Bordgastronomie

Fortbildungsseminar „Präventivmaßnahmen zur 08. 11- 05 – 10. 11. 05 Boppard
Verhütung von Notfällen“ 14. 03. 06 – 16. 03. 06 Rostock

21. 03. 06 – 23. 03. 06 Sellinghausen

Mitarbeiter aus allen Bereichen der Binnenschifffahrt

Workshop Rettungsweste 05. 12. 05 – 07. 12. 05 Sellinghausen
27. 03. 06 – 29. 03. 06

2. Allgemeine Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzseminare

Seminartitel Seminartermin Seminarort

Grundseminar für Atemschutzgeräteträger 05. 09. 05 – 07. 09. 05 Duisburg
10. 05. 06. – 12. 05. 06

Grundseminar für betrieblichen Brandschutz 18. 10. 05 – 19. 10. 05 Duisburg
06. 06. 06. – 07. 06. 06

Richtiger Umgang mit Handlöschgeräten 28. 10. 05 Duisburg
03. 03. 06

Richtiger Umgang mit Gefahrstoffen bei Reinigungs-, 08. 09. 05 Duisburg
Wartungs- u. Instandhaltungsarbeiten

Unterweisung von Mitarbeitern: 14. 11. 05. – 16. 11. 05 Sellinghausen
Kompetent Unterweisungen durchführen 15. 05. 06 – 17. 05. 06

Gesundheitsbewusstes Verhalten fördern: 12. 09. 05 – 14. 09. 05 Sellinghausen
Stressbewältigung

Gesundheitsbewusstes Verhalten fördern: 04. 10. 05 – 06. 10. 05 Sellinghausen
Prävention Wirbelsäulenerkrankung

Achtung Unfall! Auf Auto-
bahnen kommen mehr Men-
schen durch unachtsames Ver-
halten bei Pannen und Unfällen
ums Leben als bei den Unfällen
selbst. Menschen, die helfen
wollen, sind gefährdet, wenn sie
keine Vorsichtsmaßnahmen in
solchen Situationen beachten.
Nur wer als Helfer keinen Scha-
den erleidet, kann Verunglück-
ten helfen. 

Deshalb hier einige Tipps:
1. Schalten Sie rechtzeitig die

Warnblinkanlage ein, wenn Sie
sich der Unfallstelle nähern. Da-
durch signalisieren Sie den fol-
genden Verkehrsteilnehmern ei-
ne mögliche Störung des
Verkehrsflusses.

2. Halten Sie mindestens 10
bis 20 Meter Sicherheitsabstand
zur Unfallstelle. Stellen Sie Ihr
Fahrzeug am Fahrbahnrand so
ab, dass es bei Dunkelheit die
Unfallstelle ausleuchtet. Ziehen
Sie eine Warnweste an.

3. Sichern Sie die Unfallstelle
durch ein Warndreieck in etwa
100 bis 200 Metern Entfernung
(auf Autobahnen und Schnell-

straßen) und einem Abstand 
etwa 50 bis 80 Zentimeter vom
Fahrbahnrand  auf der Straße
ab. Ein an der Innenseite des
geöffneten Kofferraumdeckels
befestigtes Warnschild reicht
nicht aus. Bei Kurven und Berg-
kuppen muss das Warndreieck
vor diesen Änderungen des
Straßenverlaufs aufgestellt wer-
den. Eine Warnblinkleuchte 
ergänzt, wenn vorhanden, das

Warndreieck. Warnwesten ge-
hören bisher nur in gewerblich
genutzten Fahrzeugen zur
Pflichtausstattung. Aber auch 
in Privatfahrzeugen sind sie 
im Straßenverkehr – nicht 
nur bei Dunkelheit – lebens-
rettend.

Sinnvoll ist auch ein Pulver-
löscher im Auto, mit dem man
brennende Personen ablöscht
und rettet.

Eigene Sicherheit kommt zuerst
Tipps bei Verkehrsunfällen, Hilfe für Verunglückte

Das Warndreieck muss im großen Abstand von der Unfallstelle richtig 
aufgestellt werden.

Schlager unendlich
Stadt in  
Neubranden-
burg

unzugänglich
Orient-
teppich

lat.:
sei gegrüßt

Nebenfluss
der Elbe

Eröffnungs-
veranstaltung

vollziehende
Staatsgewalt

Flächenmaß

Rauchkraut

Blutgefäß
lebhaft,
schlau

Stadt am 
Mittelmeer

Skatbegriff/
Kfz.-Kennz.
von Reckling-
hausen

Schwebe Atem

Volksstamm Männername

Kfz.-Kennz.
von Ungarn

Hauptsache Stierkämpfer
Mündungs-
arm des
Rheins

Kartenspiel gemein Großvater

jordanische
Königin

Verbindung
von Muskeln 
u. Knochen
(Mz.)

Motorrad-
marke

Hochschul-
reife

engl.:
Siegespreis

Diskont
griechischer
Buchstabe
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Mitmachen und gewinnen

1

Schreiben Sie sie auf eine
Postkarte und ab geht die Post,
denn dann haben Sie die
Chance zum

1. Preis: € 50,–
2.- 5. Preis je: € 25,–
Teilnahmeberechtigt an die-

sem Kreuzwort-Rätsel sind 
alle Mitglieder und Versicherte
der Berufsgenossenschaft für
Fahrzeughaltungen mit Aus-
nahme der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie der
Angehörigen. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Einsendungen unter ge-
nauer Absenderangabe ein-
schließlich der Angabe, auf
welchem Schiff und in welchem
Unternehmen der Absender
tätig ist, an die BGF, Abt. HV-T/
Der Fahrensmann, Postfach,
22757 Hamburg.

Einsendeschluss:
30. April 2005

Auflösung
aus Fahrensmann 4/2004:
QUALIFIZIERUNG

Gewinner aus 4/2004
1. Preis € 50,–
Stefan Dreyer
Schiffsführer
26871 Papenburg
2. Preis € 25,–
Jessica Stumpf
FGS „Barbarossa“
74388 Talheim
3. Preis € 25,–
Bruno Müller
Bunkerboot „Günther“
54294 Trier
4. Preis € 25,–
Rüdiger Kröpke
GMS „Ideal“
21354 Blechede
5. Preis € 25,–
Uwe Gätcke
GMS „Holsatia“
21481 Lauenburg

Die Buchstaben von 1–15 ergeben die
gesuchte Lösung.

6

15

2

5

13

7 1012

3

9

14 8

11 4

Treppenstufen aus
Gitterrosten haben
sich besonders 
bewährt
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Arbeitsmedizinisches Zentrum
Duisburg in neuen Räumen
Betreuung geht heute über die Binnenschifffahrt hinaus

Vor nahezu 30 Jahren  wurde
der Arbeitsmedizinische Dienst
(AMD) der BSBG als Service-
einrichtung für die Binnen-
schifffahrt gegründet. Das Zen-
trum in Duisburg-Ruhrort war
vielen Binnenschiffern vertraut.
Zum 1. September hat es einige
Veränderungen gegeben. Das
Zentrum ist in die Duisburger
Innenstadt umgezogen. Das
arbeitsmedizinische und sicher-
heitstechnische Zentrum – ASD
Rhein-Ruhr GmbH – findet man
nun in der Düsseldorfer Straße
193, in unmittelbarer Nähe zum
Polizeipräsidium.

Außenstellen entlang aller
wichtiger Wasserstraßen stehen
für die Schifffahrt als zusätzliche
Stützpunkte zur Verfügung. Eng
verbunden mit der Schifffahrt,
kennen die Ärzte und ihr Assis-

tenzpersonal die Besonderhei-
ten und Probleme der Schifffahrt
und können diese sachkundig
einschätzen und die Mitarbeiter
so optimal betreuen. 

Aber nicht nur diese Ziel-
gruppe wird betreut. Bereits im
Gründungsjahr kamen auch
Betriebe aus anderen Berufs-
zweigen auf den AMD zu und
baten um Übernahme der me-
dizinischen Betreuung ihrer
Mitarbeiter. Inzwischen ge-
hören Verkehrsbetriebe aller
Branchen (Schifffahrt, Bahn,
Flughäfen, Güterkraftverkehr,
Personennahverkehr) zu den
Kunden. 

Auch das Leistungsspektrum
wurde erweitert. Am Anfang
bestimmten die gesetzlich vor-
geschriebenen Tauglichkeits-
und Patentuntersuchungen von

Besatzungsmitgliedern und
Schiffsführern  die Arbeit.  Heu-
te gibt es  eine Vielfalt arbeits-
medizinischer  Untersuchun-
gen. Einen Schwerpunkt bilden
Untersuchungen nach ver-
kehrsrechtlichen Vorschriften.
Ausgebaut wurde die Sicher-
heitstechnik. Dies spiegelt sich
im neuen Namen wider: ASD
Rhein-Ruhr GmbH. Die Betreu-
ung stellen über 32 Mitarbeiter,
darunter acht Fachärzte, vier
Sicherheitsingenieure, Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit und
das medizinisch-technische As-
sistenzpersonal sicher. 

Im modernisierten früheren
Verwaltungsgebäude der BSBG
werden die Mitarbeiter in einer
angenehmen Atmosphäre und
in der  bekannten Qualität wei-
ter betreut werden. Blick in den Eingangsbereich des modernisierten Gebäudes.

Macht nicht nur im Film eine gute Figur: die Familie Küster.

Auf gezielte Informationen
der Berufsgenossenschaft
muss die Binnenschifffahrt
nach dem Zusammenschluss
mit der BGF nicht verzichten.
Wir laden Sie herzlich ein zum
surfen, recherchieren oder ein-
fach nur mal besuchen unter
www.bgf.de.

Unter dieser Adresse finden
Sie nicht nur alle Anschriften
und Telefonverbindungen der
Hauptverwaltung und der für
Ihren Betrieb zuständigen Be-
zirksverwaltung, sondern auch
die Telefonnummern ihrer be-
währten Ansprechpartner aus
der Präventionsabteilung. Sie
können die BGF näher kennen
lernen, sich über den Versiche-
rungsschutz informieren und
aktuelle Meldungen abrufen.
Und Sie finden natürlich Ihre
Infos rund um den Arbeits- und
Gesundheitsschutz in der Bin-
nenschifffahrt. Die Fachinfor-
mationen finden Sie in der 
Rubrik „Arbeits- und Gesund-
heitsschutz“ und dort unter
dem Unterpunkt „Binnenschiff-
fahrt“. Die Aktualisierung die-
ser Seiten sind in Arbeit und
werden in den kommenden
Wochen in den Internetauftritt
der BGF integriert. 

Sie lesen gern den „Fahrens-
mann“, haben aber den Jahr-
gang 2004 gerade entsorgt?
Auch das ist kein Problem. Fes-
ter Bestandteil bleibt auch 
unter www.bgf.de der „Fah-
rensmann online“. Genau wie
der „SicherheitsPartner“, der
den Binnenschifffahrts-Unter-
nehmen seit Anfang dieses Jah-
res ebenfalls zugesandt wird,
sind beide Fachblätter jeder-
zeit auch in älteren Ausgaben
als pdf-Datei abrufbar. Sie 
findet man unter der Rubrik
„Service“.

Aber die Internetseiten der
BGF bieten für die Mitglieder

aus der Binnenschifffahrt auch
Neues: Dazu gehört vor allem
die Rechtsgrundlagen-Daten-
bank, die online alle Vorschrif-
ten und Regelwerke der BGF
zur Verfügung stellt. Die Da-
tenbank (Sie finden sie unter
„Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz“) wurde um
die Schriften der Binnenschiff-
fahrt erweitert. Per Volltext-
suche können Sie schnell die
gesuchten Informationen aus
den Rechtsvorschriften heraus-
filtern.

@

Gehen Sie mit
der BGF ins Netz
Jetzt finden Sie alles unter
www.bgf.de

Neu für Sie ist auch die Mög-
lichkeit, die von der BGF 
herausgegebenen Medien on-
line zu bestellen. Immer auf
dem neuesten Stand finden Sie
im Medienshop alle Videos,
CD-ROM, Vorschriften, Info-
Broschüren und Aktionsmedi-
en. Ein Kurztext informiert über
den Inhalt, die aktuelle Auflage
und den Preis der Medien.

Ein so aktuelles Medium wie
das Internet entwickelt sich
natürlich schnell. Deshalb ar-
beitet die BGF auch mit Hoch-
druck an einem neuen Projekt:
dem digitalen Lohnnachweis.
Die Testphase läuft. Schauen
Sie also gern ab und zu mal
vorbei. Die BGF freut sich auf
Ihren Besuch und natürlich
auch über Lob und Kritik.
Schreiben Sie einfach an 
info@bgf.de.

Terrorabwehr
führte zu neuem
Kapitel im ADNR

Der Terroranschlag vom
11. September 2001 auf das
World Trade Center erfasst
in seinen Auswirkungen seit
dem 1. Januar 2005 auch
die Binnenschifffahrt. Im
ADNR 2005 gibt es das
neue Kapitel 1.10, das die
Terrorismusvorbeugung
beim Gefahrguttransport
in der Binnenschifffahrt re-
gelt. Die Regelungen in
diesem Kapitel sollen das
Risiko, dass Gefahrgut-
schiffe, bzw. ihre Ladung,
als Waffe gegen Menschen
oder infrastrukturelle Ein-
richtungen von Terroristen
eingesetzt werden können,
minimieren. Daher werden
in diesem Kapitel nicht nur
Anforderungen an Binnen-
schiffe geregelt. Ebenso
sind Besatzungen, Liege-
plätze und Umschlagsan-
lagen betroffen.  

Das Kapitel 1.10 ist zwei-
teilig aufgebaut. Zum Ei-
nem gibt es den allgemei-
nen Teil, der für alle
Gefahrguttransporte Gel-
tung besitzt und zum Ande-
ren den Teil, der für ge-
fährliche Güter mit hohem
Gefahrenpotenzial gilt.  

Die Vorschriften des all-
gemeinen Teils regeln die
Identifizierung der Besat-
zungen, die Sicherung der
Umschlagsanlagen und
die Unterweisungen auf
dem Gebiet der Siche-
rungsmaßnahmen. 

Die Vorschriften für den
Transport von gefährlichen
Gütern mit hohem Gefah-
renpotenzial erfordern da-
rüber hinaus das Erstellen
von Sicherungsplänen in
Zusammenarbeit mit allen
am Transport beteiligten
Personen (Beförderer, Ab-
sender, Empfänger). Der
Inhalt der Sicherungspläne
umfasst im Wesentlichen ei-
ne Risikobewertung, Zu-
weisung von Verantwortun-
gen und Maßnahmen zur
Verringerung der Risiken.
Weiterhin sind Bestandteil:
Verfahren zur Meldung
von Bedrohungen und zur
Bewertung und Erprobung
der Sicherheitspläne sowie
Maßnahmen zur Gewähr-
leistung, dass die Verbrei-
tung der Informationsin-
halte im Sicherheitsplan
nur auf die von der Beför-
derung beteiligten Perso-
nen begrenzt ist.

„Ertrinken verboten!“
BG ließ Film über die Rettungsweste drehen

Die Zahl der Todesfälle auf
Null zu senken, das ist Ziel der
berufsgenossenschaftlichen
Präventionsarbeit. Und diesem
Ziel kommt sie gemeinsam mit
dem Gewerbe immer näher,
denn in den letzten Jahren ist
die Zahl der Todesunfälle
enorm gesunken. Zu diesem
Zweck sind der BG alle geeig-
neten Mittel Recht: Schulungen,
Informationen, Werbung und
jetzt auch eine DVD.

Entstanden ist es im vergan-
genen Jahr in Duisburg, Mag-
deburg und Berlin. Dabei hatte
die BSBG Hilfe aus dem Ge-

werbe. Die Familie Küster, bei
der auf MS Fatum einige Sze-
nen gedreht wurden, gehörte
dazu. Jens Kotterba, Techni-
scher Aufsichtsbeamter der
BGF, Referat Binnenschifffahrt,
hat nicht nur die Dreharbeiten
in Berlin begleitet, sondern 
stattete der Familie jetzt noch
einmal einen Besuch ab. Im
Gepäck ein kleines Danke-
schön und die pressfrische
DVD. Auf ihr ist nicht nur der
Film „Ertrinken verboten“, son-
dern auch viel Wissenswertes
um die Rettungsweste enthal-
ten. Mehrere PowerPoint-Vor-

träge erleichtern die Unterwei-
sung im Betrieb zum Thema
„Rettungsweste“.

Die DVD ist über den Tech-
nischen Aufsichtsdienst der
BGF, Referat Binnenschiff-
fahrt, erhältlich. Man bekommt
sie aber auch bei der GSV, 
dem Medienversand der BGF,
Postfach 50 02 29, 22702 Ham-
burg, Fax (0 40) 39 80-10 40. 
Sie kostet für Mitgliedsbetrie-
be der BGF 10 Euro zzgl. 
MwSt. und Versandkosten und
für Nichtmitgliedsbetriebe 25
Euro zzgl. MwSt. und Versand-
kosten.

Haas übergab das Ruder an Barth
Schulschiff Rhein in Duisburg unter neuer Leitung

Nicht nur Schiffsjungen, die
in Duisburg ihre Ausbildung
und später ihr Patent erworben
haben, kennen ihn: Kapitän 
Peter Haas. Über 22 Jahre 
war er der Chef auf der Brü-
cke. Haas war seit 1. Januar
1983 Leiter des Schulschiffs
Rhein in Duisburg-Homberg.
Nun gab er das Ruder ab und
legte es in jüngere Hände. Am
12. März wurde Haas verab-
schiedet.

Die Einrichtung Schulschiff
gehört dem Arbeitgeberver-
band der Binnenschifffahrt an.

Haas, der 1967 seine Beschäf-
tigung beim Allgemeinen Ar-
beitgeberverband der Rhein-
schifffahrt begonnen hat, kam
dann zum 1974 neu gegründe-
ten Arbeitgeberverband der
Binnenschifffahrt und wurde
1983 Chef auf dem Schulschiff.
Ihm verdankt das Schulschiff
viel von seinem guten Ruf. Haas
war auch als Vorsitzender des
Prüfungsausschusses bei der
IHK für die Binnenschiffer aktiv
und gehörte der Prüfungskom-
mission für das Rheinschiffer-
patent an.

Nachfolger Lothar Barth (49)
ist bereits seit September 2004
mit an Bord. Als gelernter Bin-
nenschiffer bringt er alle Vor-
aussetzungen für seinen neuen
Job mit. Seine Ausbildung und
erste praktische Erfahrungen
hat er sich bei der KD erwor-
ben. Anschließend war er als
Schiffsführer und später als
Personalsachbearbeiter bei
der Reederei Dettmer tätig. Zu-
letzt arbeitete er als Personal-
disponent bei der Firma Projob
in Duisburg.

Die Berufsgenossenschaften
und der DVR haben in aktuali-
sierter Auflage  die 112-seitige
Broschüre „Suchtprobleme im
Betrieb“ veröffentlicht. Sie in-
formiert über Auswirkungen
von Alkoholsucht, Medikamen-
tenmissbrauch oder von illega-
len Drogen, zeigt die Folgen
für Abhängige und Betriebe

auf und beschreibt Hilfsmög-
lichkeiten und Vorbeugungs-
programme.  Zielgruppe die-
ses Handbuchs sind vor allem
betriebliche Führungskräfte,
Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit und Betriebsräte. Die Bro-
schüre kann zum Preis von 3,65
Euro zzgl. MwSt. im Internet un-
ter www.dvr.de bestellt werden.

Handbuch „Suchtprobleme im Betrieb“
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UNFALL-
Chronik

Wie es in der Vergangenheit der
Fall war, entstammt die Unfall-
Chronik auch diesmal wieder den
Unfallanzeigen und ärztlichen
Unfallmeldungen, die bei der
BGF eingehen. Aus Datenschutz-
gründen erscheint lediglich eine
anonymisierte Form. Im Wesentli-
chen wird jedoch die Original-
meldung wiedergegeben.

★
Nachdem der Matrose den Ein-
fahrtsbereich des Fährplatzes
vorbereitetet hatte, begab er sich
auf den Mittelstreifen zum Platz-
ende und stürzte. Er rutschte aus,
verdrehte sich den rechten Fuß
und “el mit der linken Hüfte auf
den Bordstein.

★
Beim Nageln einer Stahlwand kam
ein Fremdkörper ins Auge. Als per-
sönliche Schutzausrüstung trug
der Matrose eine Atemmaske,
Gehörschutz und Schutzbrille, die
bedingt durch die Maske wohl
nicht optimal saß. Das Ausmaß der
Verletzung wurde erst in der
Nacht deutlich, nachdem das ur-
sprüngliche Fremdkörpergefühl
sich in starke Schmerzen wandelte.

★
Beim Verlassen der Wohnung an
Bord wollte der Schiffsführer sei-
ne Arbeitsschuhe anziehen; ist
auf die Stahlkappe getreten, mit
dem rechten Fuß weggeknickt
und gefallen.

★
Während der Arbeit öffnete der
Schiffsführer eine Stahltür, wel-
che durch eine Windböe zuge-
schlagen wurde. Er klemmte sich
den rechten Ring“nger ein.

★
Der Kellner lief im Bordrestaurant
zu einem Tisch. Dabei übersah er
die Lukentür des Schiffsbodens,
welche geöffnet war. Er rutschte
mit dem linken Bein in die Luke
hinein und fiel mit dem Schien-
bein direkt auf eine Kante.

★
Beim Nachratschen an der Kop-
pelwinde vorn kam beim Treten
ins Handrad loses Koppeltau auf.
Dadurch trat der Steuermann ins
Leere. Dies verursachte ein Um-
knicken des linken Fußes. Es wur-
den vom Steuermann Arbeits-
schutzschuhe getragen.

★
Beim Abstieg vom Steuerhaus auf
das Dach ist der Schiffsführer aus-
gerutscht und mit dem rechten
Knie auf die Außenkante des
Dachvorsprungs aufgeschlagen.

★
Auf dem Schiff an Deck stehend
ist der Matrose mit dem Kopf ge-
gen eine Brücke gestoßen.

★
Beim Abwärtsgehen ins Leere ge-
treten, umgeknickt und dann ge-
stürzt.

★
Beim Holen einer Leiter aus dem
Schiffsrumpf hat sich der Matrose
den 5. Finger links eingequetscht.

★
Bei starken Wind versuchte der
Steuermann das Schiff ständig zu
bekommen. Dabei schlug ihm das
Tau auf den linken Unterarm.

★
Der Matrose ist ausgerutscht, mit
der linken Seite auf eine Kante am
Pier gefallen. Seitdem Schmerzen
in der linken Seite.

★
Beim Festmachen des Schiffes
wollte der Matrose die Leine auf
den Poller werfen. Dabei hat er
sich den rechten Ellenbogen am
Poller gestoßen. 

Radfahren fördert die Ge-
sundheit, ist aber leider auch
nicht ungefährlich. Aber mit eini-
gen Maßnahmen kann man sich
vor Verletzungsrisiken schützen
und den Spaß an der Bewegung
in der frischen Luft erhöhen. 

Zum sicheren Fahrradfahren
gehört zunächst ein sicheres
Fahrrad und gut sichtbare Klei-
dung. Diese sollte durch einen
Helm ergänzt werden, denn
sehr häufig und gefährlich sind
Kopfverletzungen. Viele dieser
Verletzungen könnten mit einem
Helm vermieden oder gemildert
werden. 

Auch verkehrsgerechtes Ver-
halten trägt zu mehr Sicherheit
bei. Suchen Sie sich deshalb die
sichersten Wege aus, auch
wenn dies unter Umständen 
einen Umweg einschließt. Be-
sondere Gefahrenpunkte sind
Straßeneinmündungen im Ver-
lauf eines Radwegs oder die
falsche Benutzung des Radwegs
auf der linken Straßenseite.

Auch rechts abbiegende
Fahrzeuge, vor allem Lkw, stel-
len ein hohes Unfallrisiko dar,
weil Radfahrer für längere Zeit
in den toten Winkel geraten kön-
nen und dann vom Fahrer nicht
gesehen werden. Der Deutsche
Verkehrssicherheitsrat (DVR)
empfiehlt deshalb den Radfah-
rern, an einem wartenden Lkw
nicht seitlich vorzufahren. Viele
Radfahrer schätzen den toten
Winkel nicht richtig ein. Dieser
ist nicht unmittelbar seitlich ne-
ben dem Lkw, sondern beginnt
erst in einem Abstand von etwa
1 Meter von der Seitenwand des
Lkw. Ein weiterer toter Winkel

Sicher mit dem
Fahrrad unterwegs
Auch hier auf Schutz achten

Frauen feierten Jubiläum
River-Ladies werden sie gele-

gentlich mit einem Augenzwin-
kern genannt, oder Powerfrau-
en. Beides stimmt, aber sie sind
noch viel mehr, die Frauen in der
Binnenschifffahrt. Am 25. Febru-
ar konnte der Verein auf sein 10-
jähriges Bestehen zurückblicken.
Und er tat es, wie es Frauen mit
solchen Attributen gebührt, mit
einer Feier. „Haus Rhein“ bot
den Rahmen für eine familiäre
und dennoch offizielle Feier.
Denn viele waren gekommen,
um den Frauen zu ihrem Ju-
biläum zu gratulieren und das
Engagement der Frauen zu lo-
ben. Zu den Gästen gehörten
u. a. Gunther Dütemeyer, als
Hausherr,  Eberhard Spitzer vom
BDB, Pastor Frank Wessel, der
quasi als Pate fungierte, die
Duisburger Bürgermeisterin Ja-
nicki sowie Michael Goldmann,
MdB, der extra aus Berlin ge-
kommen war.

Die Gäste- und Rednerliste
zeigt, dass „die Frauen“ nicht
nur in der Binnenschifffahrt be-
kannt sind, sondern mit ihrem
Engagement einen wichtigen

Beitrag für die Bekanntheit der
Binnenschifffahrt in der Öffent-
lichkeit leisten. In zahlreichen
Gesprächen mit Politikern, bei
Besuchen und Vertretungen auf
Veranstaltungen, oder durch ihr
Engagement auf Messen und ih-
re Vereinszeitung „Flaschen-
post“ leisten sie einen wichtigen
Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit
für die Binnenschifffahrt. Die
über 20 anwesenden Mitglieder
konnten sich über viele Glück-
wünsche, Blumen und Geldge-
schenke freuen. Auch für die Be-
wirtung der Gäste war bestens
gesorgt.

Dies sind die Frauen auch von
ihren regelmäßigen Vereinstref-
fen gewohnt. Neben vielen in-
haltlichen Punkten kommt dabei
immer auch die Geselligkeit
nicht zu kurz. Viele Frauen reisen
zu den Treffen von weit her an,
um sich mit den Kolleginnen zu
treffen, auszutauschen, ein paar
frohe Stunden zu verbringen.
Dieser Geist macht den Verein
so unnachahmlich – die Feier
hat gezeigt, dass dies auch
zukünftig so bleiben soll. 

Der Vorstand des Vereins mit Ilka Heger, der Vorsitzenden (3. v. re.).

Worin bestehen die Unter-
schiede zwischen der arbeits-
medizinischen Vorsorgeun-
tersuchung nach G 25 (Fahr-,
Steuer- und Überwachungs-
tätigkeiten) und der Untersu-
chung nach der Patentver-
ordnung? 

Fahr-, Steuer- und Überwa-
chungstätigkeiten – darunter
versteht man nicht nur das
Fahren von Kraftfahrzeugen,
sondern auch das Führen von
Flurförderzeugen, Hebezeu-
gen, Schienenbahnen, Luft-
fahrtbodengeräten, Regal-
bediengeräten, usw. Aber
auch das Steuern von Stetig-
förderern oder das Über-
wachen von Anlagen in Leit-
ständen gehört dazu.

Diese Tätigkeiten stellen
bestimmte Anforderungen
an den Beschäftigten, an sei-
nen allgemeinen Gesund-
heitszustand, oder an sein
Sehvermögen, aber auch an
den Umgang mit typischen
Belastungen, wie Stress oder
Monotonie. Soll ein Arbeits-
mediziner die Eignung eines
Beschäftigten beurteilen,
dann orientiert er sich daran,
inwieweit der Arbeitnehmer
diese Anforderungen erfüllt.
Abgestimmt auf bestimmte
Fahr-, Steuer- oder Überwa-
chungstätigkeiten beschreibt
der berufsgenossenschaftli-
chen Grundsatz unter der Zif-
fer 25 (G 25), welche Voraus-
setzungen erfüllt sein müssen,
damit die Tätigkeit ohne ge-
sundheitliche Bedenken aus-
geübt  werden können. 

Um diese Frage korrekt zu
beurteilen, ist die genaue
Kenntnis des Arbeitsplatzes
und seiner Belastungen er-
forderlich. Deshalb darf die-

den muss – und das bereits
vor dem 50. Lebensjahr.

Das Ergebnis einer solchen
Untersuchung dient in erster
Linie der Beratung, um
zukünftige Gesundheits-
störungen oder die Ver-
schlimmerung bestehender
Probleme zu vermeiden. Dies
kann natürlich nur ein Ange-
bot sein. Jeder muss selber
wissen, ob er es in Anspruch
nehmen will oder nicht. Die
Kosten der Untersuchung
trägt der Unternehmer.
Selbstverständlich können
die Untersuchungen nach
G 25 und nach der Rhein-
patentverordnung gleichzei-
tig durchgeführt werden,
wenn der untersuchende Arzt
dazu berechtigt ist. 

Das Ergebnis der Untersu-
chung, also die Frage, ob ge-
sundheitliche Bedenken ge-
gen die Tätigkeit bestehen, ist
zunächst einmal eine Sache
zwischen Arzt und Beschäf-
tigtem. Nur wenn der Be-
schäftigte zustimmt, darf der
Arzt das Ergebnis weiterge-
ben. Etwas anders sieht die
Angelegenheit aus, wenn der
Unternehmer in seiner Ge-
fährdungsbeurteilung festge-
stellt hat, dass die Tätigkeit
eine erhebliche Gefährdung
für Dritte beinhaltet, so dass
für die Beurteilung der Eig-
nung eine Stellungnahme des
Betriebsarztes zwingend er-
forderlich ist. Dann soll der
Unternehmer nur solche Be-
schäftigte mit dieser Tätigkeit
betrauen, bei denen eine be-
triebsärztliche Stellungnah-
me vorliegt. Diese wird der
Betriebsarzt natürlich auch
auf der Grundlage des G 25
anfertigen. 

Von Schiffsführern wird
häufig die Frage gestellt, ob
die Untersuchung nach der
Patentverordnung, die zur
Verlängerung des Patents ab
50 sowieso erforderlich ist,
nicht ausreicht. Die Patent-
Untersuchung gibt in erster
Linie Auskunft auf die Frage,
ob der Schiffsführer ein Risi-
ko für die Sicherheit des
Schiffsverkehrs darstellt, auf
Fragen der Gesundheitsvor-
sorge geht sie nicht ein. Beim
G 25 gilt es vorrangig die
Frage zu beantworten, ob
die jeweilige Tätigkeit ein
Gesundheitsrisiko für den
Untersuchten darstellt, ob sie
bestehende Gesundheits-
störungen verschlimmern
kann, oder als Ursache für
bestehende Gesundheits-
störungen angesehen wer-

Patent-Untersuchung dient
einem anderen Zweck

. . . als die Vorsorgeuntersuchung nach G 25

Was ich den
Arzt mal 

fragen wollte

?

se Untersuchung nur von 
einem Facharzt für Arbeits-
medizin oder einem Arzt mit
der Zusatzbezeichnung Be-
triebsmedizin durchgeführt
werden.

Bei Kontakt mit Asbest
ist Vorsorge nötig
BGen bieten spezielle Vorsorgeuntersuchungen

Das „Wundermineral“ As-
best wurde aufgrund seiner
hervorragenden chemischen
und physikalischen Eigenschaf-
ten jahrzehntelang in der mo-
dernen Industrie weltweit an-
gewendet. So wurde es für
Fassaden- und Dachverklei-
dungen, an Heizungsanlagen
oder in Kupplungs- und Brems-
belägen genutzt, auch in der
Binnenschifffahrt. Inzwischen
ist bekannt, dass Asbest sich
nach dem Einatmen wegen der
besonders feinen Fasern u. a.
in der Lunge festsetzen kann.
Die Folgen können z. B. Asbes-
tose (Asbeststaublunge) oder
Lungen- bzw. Kehlkopfkrebs
sein.

Deshalb besteht inzwischen
ein generelles Herstellungs-
und Verwendungsverbot für
Asbest. Dort wo auch heute
noch bei Abbruch-, Sanie-
rungs- und Instandhaltungsar-
beiten Kontakt mit Asbest be-
steht, ist die Durchführung
dieser Arbeiten durch die 
Technischen Regeln für Ge-
fahrstoffe „Asbest – Abbruch-, 
Sanierungs- oder Instandhal-
tungsarbeiten“ (TRGS 519) aus-
führlich beschrieben. 

Unter anderem sind nach
§ 15 und 16 in Verbindung mit
Anhang V Gefahrstoff-Verord-
nung regelmäßige Vorsorge-
untersuchungen vorgeschrie-
ben.

Für die Organisation und
Überwachung der Asbestvor-
sorgeuntersuchungen haben
die gesetzlichen Unfallversi-
cherungsträger die „Zentrale
Erfassungsstelle asbeststaub-
gefährdeter Arbeitnehmer“
(ZAs) eingerichtet. Dort werden
alle Personen erfasst, die durch
ihre Tätigkeit asbeststaubge-
fährdet sind oder waren und
dem zuständigen Unfallversi-
cherungsträger (der Berufsge-
nossenschaft) gemeldet wor-
den sind.

Bei den Asbestvorsorgeun-
tersuchungen unterscheidet
man zwischen Erst-, Nach- und
nachgehenden Untersuchun-
gen.

Für Erstuntersuchungen for-
dert der Betrieb die speziellen
Untersuchungsbögen (G 1.2)
bei seiner Berufsgenossen-
schaft an und gibt diese dem
Mitarbeiter ausgefüllt mit. 

Für die folgenden Nachun-
tersuchungen, d. h. ca. alle drei
Jahre, erhält der Betrieb zum
nächsten Untersuchungstermin
von der BGF Untersuchungs-
bögen, in denen die persönli-
chen Daten bereits maschinell
eingetragen sind. Vorausset-

zung hierfür ist, dass der Arzt
die Erstuntersuchungsformula-
re zur Erfassung an die BGF
gesandt hat.

Nachgehende Untersuchun-
gen: Aufgrund der langen La-
tenzzeit (so nennt man den
Zeitraum zwischen dem Einwir-
ken eines Schadstoffes und
dem Auftreten von Sympto-
men) ist die Entstehung einer
durch Asbest verursachten Er-
krankung auch 15 bis 30 Jahre
nach Exposition möglich. Da-
her werden den Betroffenen
nach Beendigung des Um-
ganges mit asbesthaltigen 
Materialien weiterhin arbeits-
medizinische Vorsorgeuntersu-
chungen (sog. nachgehende
Untersuchungen) angeboten.
Die Teilnahme daran ist freiwil-
lig, die Kosten für die nachge-
henden Untersuchungen trägt
die jeweilige Berufsgenossen-
schaft. Die Zentrale Erfas-
sungsstelle (ZAs) schreibt die
Betroffenen direkt an, d. h. die
nachgehenden Untersuchun-
gen laufen nicht über den 
Betrieb. Wichtig ist deshalb,
dass der Betrieb nach dem
Ausscheiden eines Versicher-
ten aus der gefährdenden
Tätigkeit einen Abmeldebo-
gen an die BG schickt. Dies 
gilt auch, wenn der Betroffene
im Betrieb bleibt, dort aber an
einem nicht asbeststaubge-
fährdeten Arbeitsplatz weiter-
arbeitet. 

Nachuntersuchungen
alle drei Jahre

befindet sich ganz vorne im 
Bereich von Beifahrertür und
Stoßstange. 

Auch Schienen können zu 
einem erhöhten Risiko werden.
Deshalb Schienen immer im
stumpfen Winkel überfahren.

Fahrradfahren macht noch
mehr Spaß, wenn man mit 
einem ergonomisch angepass-
ten Fahrrad unterwegs ist. So ist
eine aufrechte Sitzposition scho-
nender für die Wirbelsäule, als
eine gebeugte Sitzhaltung. Eine
aufrechte Sitzposition entlastet
auch die Hände und Handge-
lenke. Denn je aufrechter man
sitzt, um so mehr wird das Kör-
pergewicht von den Händen
auf das Gesäß verlagert. Wich-
tig ist dann ein Sattel, der zum
bequemen Sitzen geeignet ist.
Eine gute Federung dämpft
Stöße und bietet mehr Komfort.
Zuletzt sollten Sie auf die geeig-
nete Sitzhöhe achten. Der Sattel
muss ausreichend hoch einge-
stellt sein. 

Neue Spiegelsysteme sollen den 
toten Winkel minimieren.
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Arzerellos Schicksal war es,
ein wenig abseits von der
Hauptstraße zu liegen. Und
wenn sich mal irgendwer dort-
hin verirrte, dann war er be-
stimmt ein Handlungsreisender
oder ein Kundenwerber. Länger
als notwendig, blieb keiner. Je-
der war froh, wenn er den Staub
von Arzerello wieder von seinen
Schuhen schütteln konnte. In Ar-
zerello schien die Zeit stehen ge-
blieben zu sein. Der ganze Ort
wirkte wie eine Filmkulisse aus
vergangener Zeit. Nur dass es
keine Ochsenfuhrwerke mehr
gab; die Bauern aus der Umge-
bung kamen wie überall heute
mit ihren Wagen.

Auch ich war natürlich mit
dem Wagen gekommen, eine
Eisenbahn gab es nicht, sie wä-
re für meine Arbeit auch nicht
von Vorteil gewesen. Es gab nur
ein Hotel im Städtchen, so
brauchte ich nicht lange zu 
suchen. Meine vier Musterkoffer
musste ich selbst aufs Zimmer
schleppen. Der hemdsärmelige
kräftige Kerl, der mir den
Schlüssel gab, machte keiner-
lei Anstalten, mir behilflich zu
sein.

„Vertreter?“
„Hm...“, sagte ich.
„Na dann viel Glück, Signor –

äh, wie war gleich Ihr Name?“
„Tomaso“, sagte ich, „Gino

Tomaso.“
Nachdem ich mich frisch ge-

macht hatte, ging ich runter und
sah mich in Arzerello ein wenig
um. Viel gab es nicht zu sehen.
Das größte Gebäude über-

haupt war die „Banca Rurale“,
die Landwirtschaftsbank, von
der die meisten Bauern in der
Umgebung abhängig waren.

Ein paar Schritte weiter war
das Polizeibüro. Mit ein paar
Rosenstöcken davor, sah es
recht gemütlich aus. Auch eine
kleine Bank war da, auf der
man sich in der Sonne aalen
konnte. Der Dorfpolizist tat es
gerade. Sein Name war Fabio
Zanellaro, ich hatte schon von
ihm gehört. Er stand kurz vor
der Pensionierung.

„Hallo, Signor Zanellaro,
mein Name ist Tomaso, ich bin
für ein paar Tage Gast in Ihrer
netten kleinen Stadt.“

Er blinzelte ein wenig. „Freut
mich“, sagte er.

Dann sank er in seinen Halb-
schlaf zurück. Ich musste an mei-
nen Großvater denken. Auch er
hatte seine letzten Tage auf ei-
ner Bank in der Sonne verdöst,
so als wollte er noch einmal alle
Wärme dieser Welt in sich auf-
saugen.

An diesem Tag lernte ich noch
ein paar andere Honoratioren
von Arzerello kennen. Darunter
Signor Volpin, den Bürgermeis-
ter. Natürlich wollte er wissen,
wie es mir in seiner Stadt gefie-
le, und so gerieten wir ins
Schwatzen. Und wie es dann so
kommt, sagte ich: „Also, auch
wenn es mein erster Eindruck ist,
ich lege meine Hand dafür ins
Feuer, dass es hier nur ehrliche
Leute gibt.“

„Stimmt“, sagte Signor Volpin.
„Wir können uns nicht beklagen.

Er gönnte mir kaum einen
Blick, als er zurückgab: „Nicht,
wenn Sie mit Ihrem Wagen di-
rekt vor der Sonne stehen, jun-
ger Mann.“

„Soll nicht wieder vorkom-
men, Entschuldigung.“

Ich fuhr zum Hotel, nahm
mein Abendessen ein und ging
früh zu Bett. Ich hatte genug Zeit
vertrödelt. Am anderen Morgen
wollte ich mit der Arbeit anfan-
gen.

Ich ließ mir Zeit bis kurz nach
neun. Dann stand ich auf, dusch-
te, rasierte mich, frühstückte und
schleppte meine Musterkoffer
zum Wagen. Eigentlich brauchte
ich nur den einen.

Im Wagen machte ich ihn auf
und nahm heraus, was ich für
die Arbeit brauchte. Viel war es
nicht. Eigentlich nur zwei hand-
liche Revolver, Kaliber 38. Die
Erfahrung hatte mich gelehrt,
dass zwei Revolver immer mehr
Eindruck machten als nur einer.
Als ob nicht einer tödlich genug
sein konnte!

Der alte Polizist sah nicht ein-
mal auf, als ich an ihm vorüber-
fuhr. Fast tat er mir Leid, der al-
te Mann.

Vor dem Portal der Bank hielt
ich an und stieg aus. Die Revol-
ver steckten, von der Jacke ver-
deckt, im Hosenbund. Ich trat
ein, nahm die Revolver zur
Hand und sagte: „Meine Da-
men, meine Herren, dies ist ein
Überfall. Versuchen Sie nicht,
mir Ärger zu machen.“

Niemand machte mir Ärger.
Ich hatte es auch nicht anders

erwartet. Mit einem Satz war ich
über den Tresen, und dann
stopfte ich meine Aktentasche
voll. Es waren wohl so an die
zwanzigtausend Euro, die ich
auf diese Weise zusammenbe-
kam. Natürlich wusste ich, dass
das meiste Geld im Tresor lag,
aber für die nächsten Wochen
würde mir auch das Schalter-
geld ein schönes Leben garan-
tieren.

Eigentlich gab es nichts zu be-
fürchten. Trotzdem war ich auf
der Hut, als ich den Schalter-
raum wieder verließ. Vorsicht
konnte niemals schaden. Ich
ging rückwärts zur Tür, wobei
ich den Raum auch weiterhin mit
meinen Revolvern beherrschte.

Erst als ich draußen war,
drehte ich mich um, um in den
Wagen zu steigen.

Die Stimme eines Mannes
sagte: „Dachte ich mir’s doch,
dass Sie früher oder später 
ein krummes Ding drehen wür-
den.“ 

Der alte Polizist stand mitten
auf der Straße und zielte mit ei-
nem doppelläufigen Schrotge-
wehr auf mich. Mit einem
Schrotgewehr diskutiert man
nicht. Ich konnte nur noch Ta-
sche und beide Revolver fallen
lassen.

Als man mich ein paar Wo-
chen später zum Lokaltermin
wieder nach Arzerello brachte,
saß der alte Zanellaro wie eh
und je auf seiner Bank in der
Sonne.

Arzerello war und blieb eine
ruhige Stadt.

„Na dann viel Glück!“
VON LUCA FAVARATO

Fahrensmann-
Krimi

Aber wenn ich fragen darf: Wie
kommen Sie darauf?“

„Der alte Polizist war’s“ sagte
ich. „Gibt’s denn in ganz Arze-
rello keinen jüngeren, energi-
scheren Mann für diesen 
Posten?“

Signor Volpin zuckte die Ach-
seln. „Warum? Wir sind mit dem
alten Zanellaro zufrieden. Se-
hen Sie, er bekleidet dieses Amt
seit dreißig Jahren, warum sol-
len wir ihn kurz vor seiner Pen-
sionierung entlassen. Es besteht

überhaupt kein Anlass dazu.
Und wenn er ein wenig 
verschlafen ist . . . uns stört’s
nicht.“

Am anderen Tag nahm ich
meinen Wagen und fuhr ein we-
nig in der Gegend umher. Als
ich nach Arzerello zurückkam,
saß Signor Zanellaro natürlich
wieder mit geschlossenen Au-
gen auf seiner Bank und sonnte
sich. Ich hielt vor ihm und sagte:
„Hübscher Platz, um sich auszu-
ruhen, nicht wahr?“ 

Besondere Gewerbe der BGF
„Geht nicht“ gibt’s nicht für
den Hubschraubereinsatz
Wenn es unwegsam ist und schnell gehen muss

Für Hubschrauber kein Problem: Zum Bau einer neuen Bahnstrecke werden hier Signalmasten aufgenommen.

die Unfallopfer aus der Luft
kommen. Im Hochgebirge be-
fördert er Notärzte und kann
diese aus bis zu 100 m Höhe
am Seil ablassen, um in einer
Schlucht oder im Lawinenge-
biet Hilfe zu leisten.

Allen in Erinnerung sind 
die Hubschraubereinsätze in
Hochwassergebieten, wie an
der Elbe vor knapp drei 
Jahren. Erst erfolgt die Hilfe für
die Menschen, dann werden
wichtige Lasten transportiert
(Hilfsgüter, Sandsäcke).  Diese
Außenlastflüge nehmen auch
ohne Hochwasser einen brei-
ten Raum ein. Auf hohen Tür-
men werden Antennen gesetzt
oder demontiert, mit Arbeits-
körben werden Hochspan-
nungsleitungen über Schluch-
ten repariert, im Hochgebirge
werden neue Seilbahnen mon-
tiert und zukünftig werden die
Monteure der neuen Generati-
on der Windkraftanlagen in
der Nordsee mittels Hub-
schrauber ihren Arbeitsplatz
erreichen.

Die Winzer lassen den Hub-
schrauber über ihre Weinber-
ge fliegen, um den Mehltau zu
bekämpfen und die Förster bit-
ten um Kalkgaben über ihren
Wäldern, um die Auswirkung
des sauren Regens einzudäm-
men. Nicht zu vergessen sind
die Löschflüge über Waldbrän-
den und das Ausfliegen von
Bruchholz in den Alpenwäl-
dern, um die Borkenkäferpla-
ge zu verhindern. Hubschrau-
ber mit Wärmekameras und
lichtstarken Scheinwerfern auf
der Verbrecherjagd und Fern-
sehreportagen sind erst an-
schaulich durch Aufnahmen
aus der Luft.

Diese aufgezählten Einsatz-
arten und noch viele andere
zeigen sehr anschaulich: „Hub-Entnahme einer Wasserprobe aus der Elbe.

Hier werden Teile
von Gittermasten
für eine Hoch-
spannungsleitung
montiert … präzi-
ses Fliegen und
sehr gute Kommu-
nikation zwischen
Piloten und Mon-
teuren sind not-
wendig.

Bei der BGF sind nicht nur der
gewerbliche Transport von Gü-
tern und Personen auf der
Straße versichert, sondern es
gibt auch Gewerbezweige, die
weniger bekannt, aber den-
noch interessant sind. „Der Fah-
rensmann“ stellt Ihnen in einer
kleine Serie solch außerge-
wöhnliche Gewerbezweige vor.
Beginnen möchten wir mit dem
Einsatz von Hubschraubern.

Hubschrauber können alles
. . . fast alles. Sie starten und
landen auf kleinstem Raum –
eine ebene Fläche, wenn sie
den Mindestmaßen entspricht,
ist ausreichend, so z. B. eine
Plattform auf Schiffen außer-
halb von Hindernissen, wie
Deckaufbauten oder Anten-
nen. Hat man diese Vorausset-
zungen nicht, ist ein „Besuch“
auf dem Schiff trotzdem mit
Hilfe einer Seilwinde möglich.
Sie werden es schon erkannt
haben, hier ist der Lotsenver-
setzdienst mit Hubschraubern
gemeint.

Aber immer der Reihe nach.
Wenn wir uns über Hubschrau-
bereinsätze unterhalten, dann

ist eins vorweg zu stellen. Hub-
schrauber sind sehr sichere
Luftfahrzeuge, haben aber wie
alle Dinge ihre Grenzen. 
Meteorologische Einflüsse, wie
z. B. unsteter oder stürmischer
Wind und schlechte Sichtbe-
dingungen sind in erster Linie
zu beachten. Nicht jeder Hub-
schraubertyp ist für jede Ar-
beitsart geeignet. Entschei-
dend ist auch das Können der
Besatzung – Hubschrauber
fliegen können allein reicht
nicht aus, um sicher Außenlas-
ten zu befördern.

Das Einsatzspektrum ist un-
erschöpflich – überall, wo ein
Landfahrzeug nicht hinkommt,
wird der Hubschrauber einge-
setzt. Er landet oder schwebt
an Unfallstellen um Menschen-
leben zu retten. Gelegentlich
erleben wir ihn an der Auto-
bahn, dann muss die Hilfe für

schrauber sind ein Segen für
den Menschen“. Leider sehen
wir auch Bilder von abgestürz-
ten Hubschraubern. Die Un-
fallrate je 100.000 Flugstunden
ist sehr gering und dennoch ist
jeder Flugunfall einer zu viel.

Notwendigerweise wird die
Messlatte für die spezielle Aus-
bildung der Piloten und des
Einsatzpersonals sehr hoch ge-
hangen – 1.000 Flugstunden
benötigt ein „Kranflieger“, be-
vor er Kommandant sein darf
und in jährlichen Abständen
sind Checkflüge zu absolvie-
ren.

Wie für jede Branche, die
von der BGF betreut wird, wer-
den auch für die Verantwortli-
chen der Hubschrauberbetrie-
be Arbeitsschutz-Seminare an-
geboten. Diese Lehrgänge sind
inzwischen über die Grenzen
unserer Bundesrepublik hinaus
bekannt. Und für den Fachaus-
schuss Verkehr wurde von der
BGF die BGR 162 – Regeln für
sichere Einsätze mit Hub-
schraubern (bisher ZH 1/497)
erarbeitet. Diese ist seit nun-
mehr sieben Jahren ein wichti-
ges Nachschlagewerk für die
Branche.

Hilfe bei
Hochwasser


